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Urteilspublikation gemäß Art. 61 StGB

Das Bezirksgericht St Gallen, I Abteilung,
hat am 30 Oktober 1956

m der Ehrverletzungs- und Forderungssache des

Albert Bodmer, Ingenieur-Chemiker, Wattwil Klager
gegen

Kail Emil Schabuigei, Fieihen von Schowmgen. Kaiserlicher Deutscher
Konsul l R, Oppenau im Renchtal (Baden), Deutschland Beklagter
betreffend den vom Beklagten am 2 Juli 1955 versandten «Offenen Brief an
Herrn Albert Bodmer», in Abwesenheit des Beklagten erkannt, daß die darin
u. a. enthaltenen Äußerungen, der Klager habe m seiner Besprechung des

Buches des Beklagten «Der Reichshof Krießern und Die von Schowmgen
im Rheintal» in der Zeitschrift «Der Schweizer Familienforscher», Nr. 1/2,

Jahrgang 1955, S. 5 ff., bewußt unwahre Behauptungen aufgestellt und
Tatsachen verdreht und unterschlagen, ehrverletzend sind und demzufolge wie
folgt entschieden:

1. Der Beklagte wird der üblen Nachrede schuldig erklart und zu einer
Buße von Fr. 200.— verurteilt

2 Der Beklagte hat den Beweis dafür, daß die von ihm vorgebrachten
ehrverletzenden Äußerungen der Wahrheit entsprechen, weder angetreten
noch erbracht.

3 Der Beklagte wird verpflichtet, dem Klager einen Betrag von Fr. 500.—

als Genugtuung zu bezahlen

4 Das Urteil ist auf Kosten des Beklagten je einmal in folgenden Zeit¬
schriften zu veröffentlichen.
«Schweizerische Zeitschrift fur Geschichte» (Zurich),
«Der Schweizer Familienforscher» (Beromunster),
«Archivum Heraldicum» (Basel-Lausanne) und
«Familie und Volk» (Neustadt a d Aisch, Deutschland).

5 Die Kosten von Fr 360 — hat der Klager zu bezahlen mit Rückgriff auf
den Beklagten fur den ganzen Betrag

6 Der Beklagte hat den Klager außerrechtlich mit Fr 1 100 — und fur
personliche Umtriebe mit Fr. 83.- zu entschädigen

Bezirksgericht St Gallen,
I Abteilung

Redaktion- Dr. Alfred von Speyr, Hergiswil (NW). — Jährlich 12 Nummern
Jahresabonnement- Fr. 10.—, gratis fur die Mitglieder der SGFF
Druck und Inserate- Buchdruckerei J. Walhmann, Beromunster
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